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Tarifbereich/ Branche       Graveur-, Galvaniseur-, Metallbildnerhandwerk

Tarifvertragsparteien/Ansprechpartner

Bundesinnungsverband der Galvaniseure, Graveure und Metallbildner, Itterpark 4, 40724 Hilden

Industriegewerkschaft Metall, Bezirksleitung Nordrhein-Westfalen, Roßstr. 94, 40476 Düsseldorf

Fachlicher Geltungsbereich

Die Tarifverträge gelten für die Handwerksbetriebe der Galvaniseure, Graveure und Metallbildner.

Laufzeit des Manteltarifvertrags:                      gültig ab 01.12.2023 - kündbar zum 30.11.2029

Laufzeit des Entgelttarifvertrages:                    gültig ab 01.02.2024 - kündbar zum 31.01.2026 

(einschl. Ausbildungsvergütung)

Anzahl der Entgeltgruppen:         13

Differenzierung der Entgeltgruppen nach:         Lebensalter:  nein      /     Beschäftigungsdauer:  nein

Höhe der Stundenentgelte für gewerbliche Arbeitnehmer/-innen und Angestellte

                                ab 01.02.2024                                ab 01.02.2025

Unterste Entgeltgruppe

Einfache Tätigkeiten, die ohne Vorkenntnisse nach kurzer Einweisung ausgeführt werden können. 

Keine Qualifikation erforderlich.

                                    12,94 €                                            13,36 €

Einfache Tätigkeiten, die eine Einarbeitung von mindestens einem Monat erfordern. Keine Qualifikation

erforderlich.

                                    14,03 €                                            14,49 €

Eckentgelt (Entgeltgruppe 07)

                                    18,68 €                                            19,29 €

Einstieg nach Ausbildung

Tätigkeiten, die Kenntnisse und Fähigkeiten erfordern, wie sie im Allgemeinen durch eine fachbezogene 

abgeschlossene Berufsausbildung vermittelt werden. Qualifikation: Fachbezogene oder artverwandte

gewerbliche oder kaufmännische Ausbildung mit Abschluss oder ein durch mehrjährige Berufspraxis

und Qualifizierung im Tätigkeitsbereich erreichter, gleichwertiger Kenntnisstand, der einen Einsatz als

Fachkraft möglich macht.

                                    17,30 €                                            17,86 €

Höchste Entgeltgruppe

Tätigkeiten, die komplexe, das gesamte Unternehmen betreffende Aufgaben umfassen, die selbständig

und verantwortlich nach allgemeinen Zielvorgaben zu bearbeiten sind und langjährige Berufserfahrung

erfordern verbunden mit Kontroll-, Anweisungs-, Koordinations- und Entscheidungsbefugnissen in

Abstimmung mit der Geschäftsführung. 

                                    37,38 €                                            38,59 €

Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Entgelttarifvertrages darf eine Verdienstminderung nicht

eintreten.

Höhe der monatlichen Ausbildungsvergütung

                                 ab 01.02.2024                 ab 01.08.2024               ab 01.08.2025

Galvaniseur-Handwerk

1. Ausbildungsjahr        850,00 €                         920,00 €                         970,00 €

2. Ausbildungsjahr        880,00 €                         950,00 €                      1.000,00 €  

www.tarifregister.nrw.de
Hinweis: Diese Übersicht stellt lediglich eine Arbeitshilfe dar. 

Eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
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3. Ausbildungsjahr        940,00 €                      1.010,00 €                      1.060,00 €

Metallbildner, Graveure

1. Ausbildungsjahr        830,00 €                        900,00 €                         950,00 €

2. Ausbildungsjahr        860,00 €                        930,00 €                         980,00 €

3. Ausbildungsjahr        920,00 €                        990,00 €                      1.040,00 €

Wöchentliche Regelarbeitszeit

36 Stunden

Urlaubsdauer

30 Arbeitstage

Arbeitnehmer/-innen, die auf Veranlassung des Arbeitgebers Urlaub in der Zeit vom 1.10. bis 31.03.

nehmen müssen, erhalten bei einer Urlaubsdauer von über 10 Urlaubstagen 2 Urlaubstage zusätzlich

zum Jahresurlaub.

zusätzliches Urlaubsgeld

nach 6 Monaten Betriebszugehörigkeit (BZ) 30 %, nach 12 Monaten BZ 40 % und nach 24 Monaten BZ

50% des durchschnittlichen Monatsverdienstes

Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld)

nach 6 Monaten Betriebszugehörigkeit (BZ) 30 %, nach 12 Monaten BZ 40 %, nach 24 Monaten BZ 50 %

und nach 36 Monaten BZ 60 % eines Monatsverdienstes

Vermögenswirksame Leistung

52,00 DM Arbeitgeberanteil je Monat; Ab Juli 2009 besteht kein Anspruch auf eine neue Anlagevereinba-

rung über tarifliche vermögenswirksame Leistungen. Der Anspruch nach dem Tarifvertrag vom 12.08.1988

besteht nur für die Restlaufzeit , wenn bereits zum Zeitpunkt des Abschlusses des TV Altersvorsorge 

(28.04.2009) eine Anlagevereinbarung bestand. Beschäftigte, die zum Zeitpunkt des Abschlusses bereits 

das 57. Lebensjahr vollendet haben, haben ebenfalls Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen.

www.tarifregister.nrw.de
Hinweis: Diese Übersicht stellt lediglich eine Arbeitshilfe dar. 

Eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit kann nicht übernommen werden.


